
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, 
Kolleginnen und Kollegen, 
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zum Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 2215/A der Abgeordneten Gabriela 
Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
COVID-19-Impfpflichtgesetz geändert wird (1351 d.B.) (TOP 5) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag in der Fassung des Ausschussberichtes 1351 d. B. wird 
wie folgt geändert: 

a) In der Z I wird im Inhaltsverzeichnis nach dem Eintrag zu § 3a folgender Eintrag eingefügt: 
„3b. Ausnahmezertifikat" 

b) In der Z 2 wird in der Novellierungsanordnung nach der Wortfolge ,,nach Abs. 1" das Wort „wird" 
eingefügt und entfällt in Abs. 2 die Wortfolge „das 18. Lebensjahr vollendet haben und". 

c) Die Z 4 und 5 erhalten die Ziffernbezeichnungen „ 5. " und „ 9. "; die Z 6 bis 9 erhalten die 
Ziffernbezeichnungen „ 11. " bis „ 14. ". 

d) Nach Z 3 wird folgende Z 4 eingefügt: 

„ 4. Dem§ 2 wird folgende Z 11 angefügt: 
,11 . „Ausnahmezertifikat" ist ein elektronischer Nachweis über eine Ausnahme gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 

und 2. "' 
e) Nach der Z 5 werden folgende Z 6 bis 8 eingefügt: 

„ 6. In§ 3 Abs. 3 wird nach der Wort- und Zeicherifolge ,nachzuweisen. ' der Satz ,Die ärztliche Bestätigung 
hat in Form eines Ausnahmezertifikats(§ 3b) zu erfolgen. ' eingefügt und das Wort ,Diese' durch das Wort 
,Die' ersetzt. 

7. In§ 3 Abs. 5 wird die Wort- und Zeicherifolge ,Sofern der Ausnahmegrund gemäß Abs. 1 Z 3 nicht durch 
einen im Register anzeigepflichtiger Krankheiten gemäß § 4 EpiG verarbeiteten molekularbiologisch 
bestätigten Test auf SARS-CoV-2 nachgewiesen werden kann, ist dieser Ausnahmegrund' durch die 
Wortfolge ,Der Ausnahmegrund gemäß Abs. 1 Z 3 ist' ersetzt. 

8. § 3 Abs. 6 lautet: 

,(6) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister kann durch Verordnung nähere 
Anforderungen art 

1. die Mindestvoraussetzungen und die Gliltigkeitsdauer von ärztlichen Bestätigungen gemäß Abs. 3 
und 9 und 

2. die Form, die Mindestvoraussetzungen, die Gültigkeitsdauer und die Mindestinhalte von ärztlichen 
Bestätigungen gemäß Abs. 5 

festlegen.'" 

j) Z 9 lautet: 

„9. Nach§ 3 werden folgende § 3a und§ 3b samt Überschrift eingefügt: 

,Digitales Ausnahmenmanagement 

§ 3a. (1) Zum Zweck der Bearbeitung von Ausnahmen und gegebenenfalls deren Eintragung in das 
zentrale Impfregister durch Amts- und Epidemieärzte (§ 3 Abs. 3 und 9) sind die Landeshauptleute 
ermächtigt, elektronische Anwendungen zur Verfügung zu stellen, mit denen 

1. es imptpflichtigen Personen ermöglicht wird, 
a) die Angaben gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 lit. a bis c und e, 
b) den Nachweis ihrer Identität, insbesondere durch die Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises 

und · 
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b) die Unterlagen gemäß § 3 Abs. 4, 5 und 9 
den Bezirksverwaltungsbehörden in digitaler Form zu übermitteln sowie 

2. die Daten gemäß Z 1 automationsunterstützt in das Aktenverwaltungssystem des jeweiligen 
Landes übernommen und weiterverarbeitet werden können. 

(2) Die Landeshauptleute haben bei der Zurverfügungstellung der elektronischen Anwendung gemäß 
Abs. 1 die Vertraulichkeit der Daten gemäß § 6 GTelG 2012 einzuhalten und die übermittelten Daten 
unmittelbar nach Zweckerreichung aus der Anwendung gemäß Abs. 1 zu löschen. Bei der Verarbeitung der 
Daten gemäß Abs. 1 Z 2 ist § 6 Abs. 5 Z 3 anzuwenden. 

(3) Die Landeshauptleute haben sicherzustellen, dass die Übermittlung der Daten gemäß Abs. 1 Z 1 
auch in postalischer Form erfolgen kann. 

(4) Für die Bearbeitung der Daten gemäß Abs. 1 Z l im Zusammenhang mit der Beurteilung des 
Vorliegens eines Ausnahmegrundes von der Impfpflicht sind die jeweiligen Amtsärzte und Epidemieärzte 
die datenschutzrechtlich Verantwortlichen (Art. 4 Z 7 DSGVO). 

Ausnahmezertifikat 

§ 3b. ( l) Für die Ausstellung und Verifizierung des Ausnahmezertifikats sind § 4b Abs. 3 bis 9 und 
§ 4f Abs. l bis 5 und Abs. 7 EpiG, jeweils der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 100/2021 , nach 
Maßgabe der folgenden Absätze anzuwenden. 

(2) Das Ausnahmezertifikat hat folgende Daten zu enthalten: 
1. Nachname(n) und Vomame(n) der von der Impfpflicht ausgenommenen Person in dieser 

Reihenfolge, 
2. Geburtsdatum der von der Impfpflicht ausgenommenen Person, 
3. das Vorliegen eines Ausnahmegrundes gegen eine COVID-19-Impfung gemäß§ 3 Abs. 1Z1 und 

2, ausschließlich lautend auf „Ausnahme COVID-19-Tmpfung", 
4. Datum des Wegfalls des Ausnahmegrundes, 
5. Bezeichnung des Ausstellers des Ausnahmezertifikats, 
6. eindeutige Kennung des Ausnahmezertifikats. 

(3) Die ELGA GmbH hat als datenschutzrechtlich Verantwortliche (Art. 4 Z 7 DSGVO) die für die 
Ausstellung des Ausnahmezertifikats erforderlichen Daten gemäß Abs. 2 Z 1 bis 4 sowie das 
bereichsspezifische Personenkennzeichen Gesundheit (bPK-GH) aus dem zentralen Impfregister (§ 24c 
GTelG 2012) zu ermitteln und dem für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister unter 
Einhaltung des§ 6 GTelG 2012 sowie der technisch-organisatorischen Vorgaben (Schnittstellendefinition) 
zu übermitteln. 

(4) Das Ausnahmezertifikat in den in § 4b Abs. 5 EpiG festgelegten Formaten sowie das 
bereichsspezifische Personenkennzeichen Gesundheit (bPK-GH) werden im EPl-Service gespeichert und 
ist den von der Impfpflicht ausgenommenen Personen oder deren Vertretung 

1. im Fall, dass der Ausnahmegrund von den Amtsärzten und Epidemieärzten in das zentrale 
Impfregister eingetragen wird, von den Bezirksverwaltungsbehörden oder den Gemeinden und 

2. im Fall, dass der Ausnahmegrund von den fachlich geeigneten Ambulanzen einer Krankenanstalt 
in das zentrale Impfregister eingetragen wird, auf Anforderung der von der Impfpflicht 
ausgenommenen Personen von den Bezirksverwaltungsbehörden oder den Gemeinden 

in gedruckter Form zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck dürfen die Bezirksverwaltungsbehörden 
und Gemeinden das Ausnahmezertifikat in personenbezogener Form verarbeiten. Die von der Impfpflicht 
ausgenommenen Personen können auf das Ausnahmezertifikat auch im Wege des Zugangsportals(§ 23 
GTelG 2012) zugreifen. 

(5) Das Ausnahmezertifikat ist nach Ablauf des Folgemonats nach Wegfall des Ausnahmegrundes 
(§ 3 Abs. 10) aus dem EPI-Service zu löschen. Fehlerhafte Ausnahmezertifikate sind auf Grund einer 
Information der sie betreffenden Person von dem für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister 
vor Ablauf seiner Gültigkeitsdauer zu widerrufen und unverzüglich zu löschen. 

(6) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind berechtigt, die Ausnahmezertifikate zum 
Zweck ihrer Verifizierung zu verarbeiten. Die Authentifizierung der Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes hat zu unterbleiben. Jede über das für die Verifizierung von Zertifikaten unbedingt 
erforderliche Ausmaß hinausgehende Verarbeitung von Daten durch die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes ist unzulässig. '" 
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g) Die Z 10 erhält die Ziffernbezeichnung „ 16. "; die Z 11 und 12 erhalten die Ziffernbezeichnungen „ 20. " 
und „21. " und die Z 13 erhält die Ziffernbezeichnung „23. ". 

h) Nach der Z 9 wird folgende Z 10 eingefügt: 

„ 10. In § 7 Abs. 1 wird die Wortfolge ,ist die Entgegennahme' durch die Wortfolge ,sind die 
Entgegennahme von Informationen über fehlerhafte Ausnahmezertifikate gemäß . § 3b Abs. 5 sowie' 
ersetzt. " 

i) Die Z 11 lautet: 

„ 11. In§ 7 werden nach Abs. 2folgende Abs. 2a und 2b eingefügt: 

,(2a) Betreffen die Anfragen und Beschwerden gemäß Abs. 1 die Meldedaten(§ 1 Abs. 5 MeldeG), so 
hat die benannte Stelle den Sachverhalt zu erheben und die zuständige Meldebehörde (§ 13 MeldeG) zu 
verständigen. 

(2b) Betreffen die Informationen gemäß Abs. 1 ein fehlerhaftes Ausnahmezertifikat, so hat die 
benannte Stelle das Vorliegen, gegebenenfalls die Art des Fehlers sowie die jeweilige Krankenanstalt oder 
die jeweiligen Amtsärzte oder Epidemieärzte, die den Ausnahmegrund im zentralen Impfregister (§ 3 
Abs. 3 und 9) gespeichert haben, zu erheben und die Berichtigung der im zentralen Impfregister 
gespeicherten Daten bei diesen zu veranlassen und die Durchführung zu überwachen. Wurde ein 
fehlerhaftes Ausnahmezertifikat widerrufen, so hat die benannte Stelle gegebenenfalls die Neuausstellung 
unverzüglich zu veranlassen. Die Zugriffe der benannten Stelle auf das zentrale Impfregister sind gemäß 
§ 24f Abs. 5 GTelG 2012 zu protokollieren."' 

j) Die Z 12 lautet: 

„ 12. In § 7 Abs. 5 wird die Zeichenfolge ,Abs. 3 und 4' durch die Zeichenfolge ,Abs. 2a, 2b, 3 und 4' 
ersetzt." 

k) Nach der Z 14wirdfolgendeZ15 eingefügt: 

„ 15. in§ 11 Abs. 1 wird die Wort- und Zeichenfolge ,. Die Zugriffe der Bezirksverwaltungsbehörde sind 
unter Anwendung des§ 24f Abs. 5 GTelG 2012 ' durch die Wort- und Zeichenfolge ,und berechtigt, auf das 
Register anzeigepflichtiger Krankheiten gemäß § 4 EpiG zuzugreifen, um sich über deren Genesungsstatus 
zu informieren. Die Zugriffe der Bezirksverwaltungsbehörde auf das zentrale Impfregister sind unter 
Anwendung des § 24f Abs. 5 GTelG 2012 und die Zugriffe auf das Register anzeigepflichtiger Krankheiten 
unter Anwendung des § 4 Abs. 9 EpiG ' ersetzt. 

/) Die Z 16 lautet: 

„ 16. In § 15 Abs. 1 wird nach dem Wort ,mitzuwirken' die Wort- und Zeichenfolge ,, soweit es sich bei den 
Betroffenen nicht um Zeugen oder Opfer handelt' eingefügt. " 

m) Nach der Z 16 werden folgende Z 17 bis 19 eingefügt: 

„ 17. In§ 16 Abs. 2 Z 2 wird nach dem Wort , Impfungen 'die Wortfolge , im Rahmen von Impfstraßen gemäß 
§ lb des COVID-19-Zweckzuschussgesetzes, BGBI. 1 Nr . . 63/2020, oder Impfungen im niedergelassenen 
Bereich gemäß § 747 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGB\. Nr. 189/1955 ' 
eingefügt. 

18. In § 16 Abs. 2 Z 3 wird nach dem Wort ,amtsärztlichen ' die Wortfolge ,und epidemieärztlichen ' 
eingefügt. . 

19. In § 16 Abs. 2 Z 6 wird nach der Wort- und Zeichenfolge , gemäß § 17 ' die Wort- und Zeichenfolge 
,nach den Bestimmungen des§ 36 Abs. 1 lit. g EpiG' eingefügt. 

n) Nach der Z 21 wird folgende Z 22 eingefügt: 

„22. In§ 20 Abs. 6wirdnach dem Wort ,Bestimmungen' die Wort- und Zeichenfolge,, sofern durch dieses 
Bundesgesetz nicht anderes vorgesehen ist, ' eingefügt. 

o) Die Z 23 lautet: 

„23. Dem§ 20 wird folgender Abs. 7 angefügt: 
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,(7) Das Inhaltsverzeichnis zu § 3a, § 1 Abs. 2 und 3, § 2 Z 5, § 3 Abs. 2, 3, 5 und 6, § 3a samt 
Überschrift, § 10 Abs. 2 und 3, § 11 Abs. 1, § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 2 Z 2-, 3 und 6 sowie § 20 Abs. 2, 5 und 
6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag 
in Kraft. Das lnhaltsverzeichnis zu§ 3b, § 2 Z 11 , § 3b samt Überschrift sowie§ 7 Abs. 1, 2a, 2b und Abs. 5 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xx/2022 treten am 1 L April 2022 in Kraft. Bis dahin 
ausgestellte ärztliche Bestätigungen gemäß § 3 Abs. 1 der COVID-19-Impfptlichtverordnung (COVID- 19-
IV), BGBL II Nr. 52/2022, bleiben gültig." ' 

Begründung 
Zu a), d) und f) (Inhaltsverzeichnis, § 2 Z 11 sowie§ 3b): 

Da ärztliche Bestätigungen gemäß§ 3 Abs. 1 der COVID-19-Impfpflichtverordnung (COVID-19-IV) zum 
einen nicht fälschungssicher sind und zum anderen die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes keine 
Möglichkeit haben, eine allfällige Amtssignatur (und somit die Integrität) zu überprüfen, soll mit der 
vorgeschlagenen Bestimmung auf Grundlage des Art. 9 Abs. 2 lit. g und i DSGVO in Verbindung mit Art. 6 
Abs. 1 lit. e DSGVO die Rechtsgrundlage für ein sogenanntes Ausnahmezertifikat geschaffen werden. Die 
Anpassung der COVID-19-IV ist avisiert. 

Für die Aus- und Bereitstellung dieses Ausnahmezertifikats sollen die bereits etablierte Anwendung „EPI­
Service" sowie die ebenfalls bereits etablierten Prozesse im Rahmen des Grünen Passes herangezogen 
werden. Die aufgrund des Art. 35 DSGVO vorzunehmende Datenschutz-Folgenabschätzung wird 
durchgeführt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass keine Verpflichtung besteht, eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35 Abs. 10 DSGVO vorwegzunehmen. 

Bei einem Ausnahmezertifikat handelt es sich sohin um ein Zertifikat, das über den Umstand Auskunft 
gibt, von der Impfpflicht gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 und 2 ausgenommen zu sein. Für den Ausnahmegrund der 
Genesung(§ 3 Abs. 1 Z 3) ist die Ausstellung eines Ausnahmezertifikats nicht notwenqig, da die Genesung 
mittels Genesungszertifikat nachgewiesen werden kann (vgl. dazu auch§ 3 Abs. 5). 

Für die Aus- und Bereitstellung sowie die Überprüfung von Ausnahmezertifikaten sollen die §§ 4b und 4f 
EpiG mit folgender Maßgabe zur Anwendung gelangen. 

Die Daten, die das Ausnahmezertifikat zu enthalten hat, orientieren sich einerseits an § 3 Abs. 3 COVID-
19-IG und andererseits an den §§ 4c bis 4e EpiG, wonach ein Zertifikat auch die Bezeichnung des 
Ausstellers des Ausnahmezertifikats sowie die eindeutige Kennung des Ausnahmezertifikats zu enthalten 
hat. Diese' Konformität der zu enthaltenen Daten ist notwendig, um die Überprüfbarkeit des Zertifikats 
anhand bestehender Mechanismen zu gewährleisten. 

Für die Ausstellung des Ausnahmezertifikats ist es erforderlich, dass die ELGA GmbH die im zentralen 
Impfregister gespeicherten erforderlichen Daten an den für das Gesundheitswesen zuständigen 
Bundesminister übermittelt. Diese Bestimmung orientiert sich an § 4e Abs. 2 EpiG, wonach die ELGA 
GmbH die für die Ausstellung von Impfzertifikaten erforderlichen Daten an den für das Gesundheitswesen 
zuständigen Bundesminister zu übermitteln hat. Der Unterschied der Datenübermittlung zu § 6 Abs. 1 Z 2 
und Abs. 3 besteht - abgesehen vom Zweck der Übermittlung - darin, dass die Datenübermittlung im 
Rahmen des § 6 nur stichtagsbezogen erfolgt, wohingegen die Datenübermittlung im Rahmen der 
vorgeschlagenen Bestimmung anlassbezogen zu erfolgen hat. Anlass ist die jeweilige Notwendigkeit, ein 
Ausnahmezertifikat auszustellen. · 

Abs. 4 regelt die Zurverfügungstellung der Ausnahmezertifikate und orientiert sich an § 4b Abs. 7 EpiG: 
Gemäß dessen Z 2 lit. a steht den Bezirksverwaltungsbehörden und Gemeinden eine 
Portalverbundanwendung zur Verfügung, die es ermöglicht, den betroffenen Personen ihre Zertifikate 
auszudrucken; ferner sieht dessen Z 3 vor, dass die betroffenen Personen ihre Zertifikate über das 
Zugangsportal(§ 23 GTelG 2012) erlangen können. 

Sowohl die fachlich geeigneten Ambulanzen einer Krankenanstalt, als auch die Amts- und Epidemieärzte 
haben die betroffenen Personen darüber zu informieren, ob ein Ausnahmegrund in das zentrale Impfregister 
eingetragen wurde und Amts- und Epidemieärzte haben den betroffenen Personen das Ausnahmezertifikat 
im Falle der Eintragung in das zentrale Impfregister auch in geeigneter Weise zur Verfügung zu stellen. 
Die Krankenanstalten haben jedoch keine technische Möglichkeit, auf das Ausnahmezertifikat zuzugreifen, 
weshalb sie die betroffenen Personen darüber zu informieren haben, wie sie ihr Ausnahmezertifikat 
erlangen können: 

Die von der Impfpflicht ausgenommene Person kann auf das Ausnahmezertifikat entweder im Wege des 
Zugangsportals (www.gesundheit.gv.at) zugreifen. Da für den Zugriff über das Gesundheitsportal jedoch 
eine Handysignatur erforderlich ist und nicht alle Personen eine solche besitzen, sind die 
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Bezirksverwaltungsbehörden und Gemeinden verpflichtet, der von der Impfpflicht ausgenommenen Person 
auf deren Aufforderung hin ihr Ausnahmezertifikat auszudrucken, sofern der Ausnahmegrund von einer 
fachlich geeigneten Ambulanz einer Krankenanstalt in das zentrale Impfregister eingetragen wurde. 

Die vorgeschlagene Löschfrist der Ausnahmezertifikate orientiert sich an § 3 Abs. l 0, der die Löschung 
aus dem zentralen Impfregister regelt. Zum Widerruf des Ausnahmezertifikats siehe die Erläuterungen zu 
lit. d und e. 

Abs. 6 orientiert sich an § 4f Abs. 1 und 7 EpiG und gewährleistet die Überprüfbarkeit der 
Ausnahmezertifikate durch die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, sieht aber gleichzeitig ein 
strenges Weiterverarbeitungsverbot vor. 

Da § 4b und § 4f EpiG im Rahmen eines Unionsrechtsaktes _geschaffen wurden und aufgrund der derzeit 
nicht bekannten Entwicklungen auf Unionsebene nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, 
dass die Bestimmungen zum Grünen Pass ebenso lange in Kraft sind wie das gegenständliche 
Bundesgesetz, soll durch einen Verweis auf das Bundesgesetz, mit dem § 4b und§ 4f eingeführt wurden, 
die Rechtsgrundlage in jedem Fall erhalten werden. 

Zu b) (§ 1 Abs. 2): 

Es werden sprachliche Anpassungen in der Novellierungsanordnung vorgenommen. 

Zu e) (§ 3 Abs. 3 und 6): 

Da ein Ausnahmezertifikat ein Nachweis über den Umstand, von der Impfpflicht gemäß § 3 Abs. l Z 1 und 
2 ausgenommen zu sein, ist, soll in § 3 Abs. 3 festgelegt werden, dass die ärztliche Bestätigung 
ausschließlich in Form eines Ausnahmezertifikats zu erfolgen hat. 

Da die Form und der Inhalt für die Ausnahmezertifikate bereits direkt im Gesetz festgelegt sind, ist die 
Verordnungsermächtigung in § 3 Abs. 6 anzupassen. 

Zu e) (§ 3 Abs. 5): 

Der Ausnahmegrund der Genesung wird bei der Ermittlung der impfpflichtigen Personen gemäß § 6 - ohne 
Zutun der betroffenen Person - aus dem Register anzeigepflichtiger Krankheiten (§ 4 EpiG) erhoben. 

Durch die Änderung soll die Klarstellung erfolgen, dass der Nachweis über das Bestehen dieses 
Ausnahmegrundes bei Kontrollen durch die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes bzw. - sofern 
notwendig (vgl. § 11 Abs. 1) - im Verfahren vor der Bezirksverwaltungsbehörde durch die betroffene 
Person zu erbringen ist. 

Zu f) (§ 3a Abs. 1 und 4): 

Die Qualifikation als datenschutzrechtlich Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO knüpft daran an, 
wer über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, zudem kennt 
Art. 4 Z 7 DSGVO eine Öffuungsklausel, wonach der datenschutzrechtlich Verantwortliche im Gesetz 
festgelegt werden kann, wenn dort auch Zweck und Mittel festgelegt sind. 

Nachdem mit der Zurverfügungstellung einer elektronischen Anwendung zu den Zwecken gemäß Abs. 1 
keine Entscheidung über Zweck und Mittel der Verarbeitung einhergeht (zumal der Zweck im Gesetz 
vorgegeben ist), sind nkht die jeweiligen Landeshauptleute, sondern die jeweiligen Amts- und 
Epidemieärzte die datenscbutzrecbtlich Verantwortlichen (siebe dazu etwa auch https://e­
formulare.noel.gv.at/extern/dsgvo/SO-L3BH-COVIMP A.html). 

Zu h) bis j) (§ 7 Abs. 1, 2b und 5): 

Zertifikate können fehlerhaft ausgestellt oder - durch welche Umstände auch immer - während ihrer 
Gültigkeitsdauer fehlerhaft werden. In diesem Fall müssen die betroffenen Ausnahmezertifikate rasch und 
transparent widerrufen werden. Eine Berichtigung von fehlerhaften Zertifikaten (QR-Codes) ist 
ausgeschlossen (Signaturbruch), sie können nur widerrufen und gegebenenfalls neu ausgestellt werden. 
Nachdem insbesondere aus Gründen der Datenaufbringung für die Ausstellung der Zertifikate nicht 
gewährleistet ist, dass der Verantwortliche für das EPI-Service die Ausstellung fehlerhafter Zertifikate 
verhindern kann, ist der Widerruf eines Zertifikats nur auf Grund einer diesbezüglichen Information der 
betroffenen Person möglich. 

Die gemäß § 7 einzurichtende benannte Stelle für die Entgegennahme von Anfragen und Beschwerden im 
Zusammenhang mit den Erinnenll\gsschreiben gemäß § 8 soll auch Informationen über fehlerhafte 
Ausnahmezertifikate entgegennehmen, diesen Fehlern nachgehen und gegebenenfalls die Neuausstellung 
eines Ausnahmezertifikats veranlassen. Die Änderungen orientieren sich an § 4b Abs. 8 EpiG, wonach für 
die Entgegennahme von Informationen über fehlerhafte Zertifikate eine benannte Stelle einzurichten ist. 
Jm Gegensatz zu § 4b Abs. 8 EpiG soll die benannte Stelle jedoch nicht verpflichtet werden, die 
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Ausstellung eines neuen Zertifikats binnen fünf Werktagen zu veranlassen, da Bezirksverwaltungsbehörden 
vor Versendung einer Aufforderung gemäß § 11 Abs. 1 ohnehin berechtigt sind, auf das zentrale 
Impfregister zuzugreifen, um sich über den Impfstatus der betroffenen Person zu informieren. Die 
Veranlassung der Neuausstellung hat nichtsdestotrotz ehestmöglich und ohne unnötigen Zeitverzug zu 
erfolgen. 

Zu k) (§ 11 Abs. 1): 

Die Bezirksverwaltungsbehörden sind im Fall einer Anzeige vor Aufforderung und Erlassung einer 
Impfstrafverfügung berechtigt, auf die Daten im zentralen Impfregister zuzugreifen, um sich über den 
Impfstatus der angezeigten Person zu informieren. Sollte die angezeigte Person geimpft sein oder im 
zentralen Impfregister eine Ausnahme (§ 3 Abs. 3) eingetragen sein, so hat die Anzeige nicht weiter zu 
verfolgen. Da der Ausnahmetatbestand der Genesung jedoch nicht im zentralen Impfregister, sondern im 
Register anzeigepflichtiger Krankheiten (§ 4 EpiG) gespeichert ist, würde eine genesene Person eine 
entsprechende Aufforderung erhalten, obwohl sie von der Impfpflicht ausgenommen ist. 

Aus diesem Grund sollen die Bezirksverwaltungsbehörden auch Zugriff auf das Register anzeigepflichtiger 
Krankheiten erhalten, um sich über den Genesungsstatus einer Person informieren und gegebenenfalls von 
der Weiterverfolgung einer Anzeige absehen können. 

Wie die Zugriffe auf das zentrale Impfregister sollen die Zugriffe auf das Register anzeigepflichtiger 
Krankheiten durch die Bezirksverwaltungsbehörde protokolliert werden. Da Bezirksverwaltungsbehörden 
bereits einen Zugriff auf das Register haben, soll durch die vorgeschlagene Änderung keine neue 
Zugriffsberechtigung geschaffen, sondern eine bestehende ausgeweitet werden. 

Ein Zugriff der Bezirksverwaltungsbehörden auf das Register anzeigepflichtiger Krankheiten im Rahmen 
des § 10 Abs. 3 ist hingegen nicht notwendig, da diese Bestimmung nicht auf das Bestehen eines 
Ausnahmegrundes abstellt, sondern den Strafaufhebungsgrund der „tätigen Reue" vorsieht, sofern die 
Impfpflicht nachgeholt wird. 

Zu 1) (§ 15 Abs. 1): 

Die bisherige Formulierung könnte so verstanden werden, dass es sich bei den Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes um Zeugen oder Opfer handeln muss. Mit der Änderung wird klargestellt, dass die 
Formulierung auf die betroffenen Personen abzielt. 

Zu m) (§ 16 Abs. 2 Z 2, 3 und 6): 

Mit der Änderung in § 16 Abs. 2 Z 2 wird im Hinblick auf die Verpflichtung der Landeshauptleute gemäß 
§ 16 Abs. 1 klargestellt, dass keine eigenen nach dem COVID-19-IG zu verrechnenden Impfprogramme 
vorgesehen sind. 

Mit cier Änderung in § 16 Abs. 2 Z 3 wird klargestellt, dass selbstverständlich auch die Kosten der 
epidemieärztlichen Bestätigungen gemäß § 3 Abs. 3 und 9 getragen werden. 

Mit der Änderung in§ 16 Abs. 2 Z 6 wird klargestellt, dass für Epidemieärzte die Kostentragungsregel des 
§ 36 Abs. 1 lit. g EpiG zur Anwendung kommt, auch wenn diese Aufgaben nach dem COVID-19-IG 
erfüllen. 

Zu n) (§ 20 Abs. 6): 

Es handelt sich bei dieser Änderung um eine notwendige Anpassung an § 3b Abs. 1 (siehe dazu die 
Erläuterungen oben). 

Zu o) (§ 20 Abs. 7): 

Die Ausstellung der Ausnahmezertifikate ist erst möglich, wenn die technischen Voraussetzungen für die 
Eintragung der Ausnahmegründe in das zentrale Impfregister bestehen. Aus diesem Grund sollen § 3b 
sowie die darauf bezugnehmenden Änderungen in § 2 Z 11 sowie § 7 erst am 11. April 2022 in Kraft treten. 

Klargestellt wird, dass ärztliche Bestätigungen, die vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmung ausgestellt 
wurden, weiterhin gültig bleiben. 
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